
Neues BGH-Urteil zum deutschen Zusatzstoffrecht
Der Bundesgerichtshof hat in ei-
nem aktuell veröffentlichten Ur-
teil das deutsche Zusatzstoffrecht
als unvereinbar mit dem vorrangi-
gen europäischen Zusatzstoff-
recht beurteilt. Dies entspricht
der vom NEM Verband mittel-
ständischer europäischer Herstel-
ler und Distributoren von Nah-
rungsergänzungsmitteln & Ge-
sundheitsprodukten e. V. schon
immer vertretenen Rechtsauffas-
sung.
In dem Urteil hat der Bundes-

gerichtshof ausdrücklich die Ver-
wendung von Glucosaminsulfat
und Chondroitinsulfat als in Nah-
rungsergänzungsmitteln zulässig
beurteilt. Es liegt nun erstmals ein
Urteil des Bundesgerichtshofs
vor, das ausdrücklich das deut-
sche Zusatzstoffrecht als unver-

einbar mit dem vorrangigen euro-
päischen Recht qualifiziert. Damit
dürfte eine Vielzahl von bisher als
nicht verkehrsfähig beurteilten
Produkten nunmehr verkehrsfä-
hig sein. Für alle Mitglieder des

NEM e. V. kommt vor diesem
Hintergrund eine Überarbeitung
ihrer Rezepturen in Betracht, eine
Vielzahl von in der Vergangenheit
abgegebenen Unterlassungser-
klärungen könnten vor diesem

Hintergrund möglicherweise ge-
kündigt und die Produkte wieder
in den Verkehr gebracht werden.
Auch für viele Produkte ange-

dachte Anträge auf Ausnahmege-
nehmigung oder Allgemeinverfü-
gung dürften vor diesem Hinter-
grund überflüssig werden.
Schließlich zeigt sich, so NEM-

Verbands-Justitiar Dr. Thomas
Büttner, der aktuelle Gesetzesent-
wurf des Bundesministeriums für
Gesundheit zur Änderung des Zu-
satzstoffrechts vor diesem Hinter-
grund ebenfalls von vornherein
zum Scheitern verurteilt. Denn
wenn der Bundesgerichtshof be-
reits die jetzige Zusatzstoffrege-
lung des § 2 Abs. 3 LFGB als eu-
roparechtswidrig beurteilt, muss
dies erst recht für den neuen Ge-
setzesentwurf gelten.
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